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Staatsangehörigkeitsrecht 
4. Auflage 
Verlag C.H. Beck 
München 2005 
ISBN: 3406515428 
 
von: 
Prof. Dr. Hailbronner / Universität Konstanz 
Prof. Dr. Renner / Vors. Richter am Hessischen Verwaltungsgerichtshof a.D. 

 
Zitat / Seite 203 bis 204 
I. Deutsche Staatsangehörigkeit und Wiedervereinigung 

1. Verfassungsrechtliche Grundlagen 

Grundgesetz u. DDR-Verfassung von 1949. Das GG hat keine Staatsangehörigkeit der  
Bundesrepublik Deutschland geschaffen, sondern hält an der deutschen 
Staatsangehörigkeit (Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz 
von 1913) fest, wie sich aus den Vorschriften der Artikel 16 und Artikel 116 GG ergibt. 
 

Im Parlamentarischen Rat wurde eine sogenannte Bundesangehörigkeit ausdrücklich 
abgelehnt (Parl. Rat HA Stern. Berichte S 537f 580; JöR nF Bd 1 (1951), S 160ff; Stern,  
Staatsrecht Bd. I S. 260 ; Doehring, Staatsrecht S. 92f). Es gibt daher auch keine 
“Bundesangehörigkeit”, aus der sich Rechte und Pflichten von „ Bundesbürgern „ 
ableiten ließen. 
 

Artikel 73 Nr. 2 GG aus dem Kompetenzkatalog der ausschließlichen Bundesgesetzgebung  
spricht zwar von der “Staatsangehörigkeit im Bunde”, dieser Formulierung ist aber im  
Zusammenhang mit dem nunmehr aufgehobenen Artikel 74 Nr. 8 GG (” Staatsangehörigkeit 
in den Ländern ” ) und der verfassungsrechtlichen Möglichkeit der Wiedereinführung 
des früheren dual-föderativen Systems ( Reichs und Landesangehörigkeit )  
bis zur Verordnung über die deutsche Staatsangehörigkeit von 1934) zu sehen (Stern, aaO; 
Grawert, in: Handbuch Bd I S.681; Badura, 
Staarecht LRn 24); mit der “Staatsangehörigkeit im Bunde” ist die deutsche 

Staatsangehörigkeit ( Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913 ) gemeint. 
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Merke! 

Es gab und gibt keine “Bundesangehörigkeit”, aus der sich Rechte und Pflichten von 
“Bundesbürgern” ableiten lassen. 
 
 
Zitat / Blatt 1, Seite 1 
 
Die Bundesrepublik Deutschland hat am Fortbestand einer für alle Deutschen gemeinsamen  
Staatsangehörigkeit im Sinne des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz ( RuStAG jetzt 
StAG ) von 1913 stets festgehalten.  
 
Aus dem Grundsatz des Fortbestandes des deutschen Staatsvolkes folgt, daß es eine  

„ Staatsangehörigkeit der Bundesrepublik „ Deutschland, deren Erwerb Sie 
anstreben, rechtlich- und gesetzlich nicht gibt. 

 

 
Beweis : Staatsangehörigkeitsgesetz 
RGBl 1913, 583. Geltung ab: 1. 1.1980.  Zuletzt geändert durch Art. 5 G v.  
21. 8.2002 I 3322 : 

 

Deutscher ist, wer die ... unmittelbare Reichsangehörigkeit ... besitzt ! 
 
Bundesbeamtenrecht: § 185: [Reichsgebiet] Als Reichsgebiet im Sinne dieses Gesetzes 
gilt das Gebiet des Deutschen Reiches bis zum 31. Dezember 1937 in seinen jeweiligen 
Grenzen, nach diesem Zeitpunkt in den Grenzen vom 31. Dezember 1937. 

Dem „Gericht“ wird daher aufgegeben, diese Tatsache, sofern diese nicht juristisch stimmig 
sein sollte, juristisch nachzuweisen und schriftlich hier zu erläutern. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Klaus – Dieter Weisheit                          
   1. Vorsitzender                                       
Rechtsbeistand & Rechtsagent nach 
dem Völkerrecht- und Menschenrechte : 
Artikel 6 Abs. 3 c. – E M R K = 
BGBL. 1994 - II S. 3 6 2 3 ( DRB ) – und -  
Internationaler Pakt über bürgerliche 
und politische Rechte vom 19.12.1966- 
BGBl. 1973 II S. 1534 – s. Artikel 14 !     
Staatsbürger und Sachwalter des Deutschen Reiches nach dem o. g. StAG ! 
 

 
W – 6313 ( D – 35315 ) Homberg / Ohm, den 09. Februar 2011 
 
 
 

   Mitglied im Zentralrat Europäischer Bürger/in für Menschrechte e.V. 
Staatsbürger nach gültigem Reichsrecht gemäß RuStag von 1913 unter der seit 
18.07.1990 wieder gültigen Verfassung von 1871 und gemäß Art. 20 Abs. 3 u. 4 und 
Art. 9 Abs. 2 des GG v. 23.05.1949 zur Bekämpfung terroristischer Vereinigungen !  
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